
BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 13. Juli 1992 über die tierseuchenrechtlichen
Bedingungen für den Handel mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen in der Gemeinschaft sowie für ihre
Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach

Anhang A Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG unterliegen

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 268 vom 14. September 1992)

Seite 62, Artikel 17 Absatz 2 Einleitungssatz:

anstatt: „(2) Es dürfen nur Tiere, Samen, Eizellen und Embryonen im Sinne von Artikel 11 in die Gemein
schaft eingeführt werden, die folgenden Anforderungen genügen:“

muss es heißen: „(2) Es dürfen nur Tiere und Samen, Eizellen und Embryonen im Sinne von Artikel 11 in die
Gemeinschaft eingeführt werden, die folgenden Anforderungen genügen:“.

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 382/2005 der Kommission vom 7. März 2005 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1786/2003 des Rates über die gemeinsame

Marktorganisation für Trockenfutter

(Amtsblatt der Europäischen Union L 61 vom 8. März 2005)

Seite 12, Artikel 24 Absatz 1 Unterabsatz 2:

anstatt: „Die zuständigen Behörden nehmen Gegenkontrollen zwischen den im Sammelantrag angegebenen
landwirtschaftlichen Parzellen und/oder den im Identifizierungssystem für landwirtschaftliche Parzellen
nachgewiesenen Referenzparzellen vor, um die Beihilfefähigkeit der Flächen als solche zu überprüfen
und somit jegliche ungerechtfertigte Beihilfegewährung zu vermeiden.“

muss es heißen: „Die zuständigen Behörden nehmen Gegenkontrollen zwischen den im Sammelantrag, den Verträgen
und/oder Liefererklärungen angegebenen landwirtschaftlichen Parzellen und den im Identifizierungssys
tem für landwirtschaftliche Parzellen nachgewiesenen Referenzparzellen vor, um die Beihilfefähigkeit der
Flächen als solche zu überprüfen und somit jegliche ungerechtfertigte Beihilfegewährung zu vermeiden.“
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